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Abbildung 1: Nürnberg von Südosten. 
Matthäus Merian der Ältere, 1648.





Einleitung

I. Aufgabenstellung

Die Geschichte der Entstehung des Urheberrechts ist in weiten Teilen die 
Geschichte des Umgangs mit dem Büchernachdruck. Der Buchdruck war 
bis zum Aufkommen neuer Medien im späten 19.  Jahrhundert die mit Ab-
stand wichtigste Form der körperlichen Verwertung von Werken der Kunst, 
Musik und vor allem Literatur. Seit seiner Ausbreitung im späten 15.  Jahr-
hundert wurde der Nachdruck von Büchern anderer Verleger zunehmend als 
Problem empfunden, da der Nachdrucker sich in Inhalt und Form an den 
Erstdrucken orientieren und seine Nachdrucke daher billiger auf den Markt 
bringen konnte, was dem Geschäft des Erstdruckers schadete. Die deutsche 
Rechtswissenschaft begann erst im 18.  Jahrhundert, sich systematisch mit 
diesem Problem zu beschäftigen. Die Schriften von Hieronymus Gundling1, 
Justus Henning Böhmer2, Johann Abraham Birnbaum3 und Johann Rudolf 
Thurneisen4 im frühen 18. Jahrhundert gelten als erste Vorläufer der moder-
nen Urheberrechtsentwicklung. Als wirkliche Wegbereiter der Lehre vom 
geistigen Eigentum werden aber erst Rechtswissenschaftler und Philosophen 
des späten 18.  Jahrhunderts wie Johann Stephan Pütter5, Johann Jakob Cel-
la6, Rudolph Zacharias Becker7 oder Johann Gottlieb Fichte8 angesehen. 

1  Die entscheidende Stelle ist zitiert bei: Gieseke, Vom Privileg zum Urheber-
recht, Göttingen 1995, S. 125.

2  Böhmer, Kurtze Einleitung zum Geschickten Gebrauch der Acten, Frankfurt am 
Main, 1747.

3  Birnbaum, Eines Aufrichtigen Patrioten Unpartheyische Gedancken über einige 
Quellen und Wirckungen des Verfalls der ietzigen Buch-Handlung, Schweinfurt 
1733; hierzu ausführlich: Bappert, J. A. Birnbaum. Ein nahezu moderner Verlags-
rechtler?, in: AGB VI (1966), Sp. 1263–1296.

4  Thurneisen, Dissertatio juridica inauguralis de recusione librorum furtiva, Basel 
1738.

5  Pütter, Der Büchernachdruck nach den ächten Grundsätzen des Rechts geprüft, 
Göttingen 1774.

6  Cella, Vom Büchernachdruck, in: ders., Freymüthige Aufsätze, Ansbach 1784.
7  Becker, Das Eigenthumsrecht an Geisteswerken mit einer dreyfachen Be-

schwerde über das Bischöflich-Augsburgische Vicariat wegen Nachdruck, Verstüm-
melung und Verfälschung des Noth- und Hülfsbüchleins, Frankfurt am Main / Leip-
zig 1789.



26	 Einleitung

Immanuel8 Kant9 betonte im Gegensatz zu eigentumsrechtlichen Vorstellun-
gen den Charakter des Urheberrechts als Persönlichkeitsrecht des Autors. 
Ausgehend von ihren Schriften und ausgebaut von anderen Gelehrten hat 
sich die Idee eines systematisierten Urheberrechts langsam auch auf die 
Gesetzgebung ausgewirkt, die beginnend mit ersten, wichtigen Regelun-
gen  des Autoren- und Verlegerrechts, wie derjenigen in Teil I, Titel 11, 
Abschnitt 8 des Allgemeinen Landrechts für die Preußischen Staaten von 
1794 oder derjenigen in § 577 des Badischen Landrechts von 1809, letztlich 
zum ersten gesamtdeutschen Urheberrechtsgesetz von 1870 / 1871 führte.

Die Zeit vor dem 18. Jahrhundert, ja die ganze praktische Behandlung des 
Büchernachdrucks im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, ist dage-
gen immer noch weitgehend eine urheberrechtsgeschichtliche „terra incogni-
ta“. Einige wichtige Landmarken dieses Gebiets sind freilich schon bekannt. 
So weiß man, dass sogenannte Druckprivilegien, obrigkeitliche Schutzbriefe, 
mit denen einzelne Autoren oder Verleger vor dem Nachdruck bestimmter 
Werke für eine begrenzte Zeit geschützt wurden, das wichtigste Schutzmittel 
gegen den Nachdruck waren und bis weit ins 19. Jahrhundert hinein blieben. 
Gerne spricht man daher von der Zeit vor 1800 als dem „Privilegienzeit
alter“. Man weiß auch, dass es auf territorialer Ebene teils schon seit dem 
16.  Jahrhundert allgemeine schriftliche Nachdruckverbote gab, die sich vor 
allem in reichsstädtischen Buchdruckerordnungen fanden. Zudem ist be-
kannt, dass der Büchernachdruck bereits von Martin Luther als Diebstahl be-
zeichnet und allgemein als unmoralisch angesehen wurde. Zum Recht des 
Büchernachdrucks im weiteren Sinne gehören außerdem nicht nur der Schutz 
der wirtschaftlichen Interessen von Autoren und Verlegern, die durch den 
Nachdruck berührt wurden, sondern auch der Schutz der ideellen Interessen 
des Autors etwa an der unverfälschten Wiedergabe seines Werkes und der 
Nennung seines Namens. Diese Interessen spielen freilich nicht nur beim 
Nachdruck, sondern schon beim Erstdruck eine Rolle, gehören aber dennoch 
zu dem hier behandelten Themenkreis. Auch hier weiß man, dass entspre-
chende Interessen eine gewisse Anerkennung gefunden hatten.10

Je mehr man allerdings ins Detail geht und je mehr man nach den vor-
herrschenden Rechtsvorstellungen hinter den Privilegien, Druckerordnungen 
oder moralischen Verurteilungen fragt, desto mehr wird klar, dass das Wis-
sen um diesen Teil der Urheberrechtsgeschichte noch sehr lückenhaft ist. 

8  Fichte, Beweis der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, in: Biester (Hrsg.), 
Berlinische Monatsschrift 2 (1793 / I), S. 443–483.

9  Kant, Von der Unrechtmäßigkeit des Büchernachdrucks, in: Gedike / Biester 
(Hrsg.), Berlinische Monatsschrift 5 (1785 / I), S. 403–417.

10  Statt aller: Gieseke, Vom Privileg zum Urheberrecht, Göttingen 1995, S. 72 ff.; 
21 ff.; 35 ff.
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Insbesondere die Frage, wie der Büchernachdruck in der alltäglichen Rechts
praxis, mit der Autoren, Drucker und Verleger in der damaligen Zeit zu tun 
hatten, behandelt wurde, ist weitgehend ungeklärt oder höchst umstritten.

Die Ermittlung des im Alten Reich geltenden Rechts des Büchernach-
drucks ist eine sehr weitgehende Aufgabe, da mit den Druckprivilegien, den 
Buchdruckerordnungen und eventuellen ungeschriebenen Rechtsgrundsätzen 
nicht nur zahlreiche Schutzmittel zu untersuchen sind, sondern auch ein 
riesiges Gebiet in Mitteleuropa mit hunderten verschiedener Territorien und 
ein Zeitraum von über 300 Jahren abzudecken ist. Sie kann daher nur ge-
lingen, wenn hinreichend viele Einzeluntersuchungen zu begrenzten Teilas-
pekten des Gesamtthemas vorliegen.

Eine solche Begrenzung kann inhaltlicher, geographischer und zeitlicher 
Art sein. In der vorliegenden Arbeit wurde eine geographische und zeitliche 
Begrenzung vorgenommen.

Geographisch beschränkt sich die Arbeit auf die Reichsstadt Nürnberg. 
Nürnberg war vom 15. bis zum 18.  Jahrhundert eines der wichtigsten Zen-
tren des Buchhandels in Deutschland. Berühmte Verlage wie der von Anton 
Koberger11 im 15. und 16.  Jahrhundert und die Unternehmen der Verleger-
dynastien Endter und Felsecker im 17. und 18.  Jahrhundert waren hier an-
sässig. Zudem wurde in Nürnberg im Jahre 1644 der Pegnesischen Blumen
orden12 gegründet, dessen Name sich von dem Fluss Pegnitz ableitet. Diese 
bis heute fortbestehende Sprach- und Literaturgesellschaft, der zahlreiche 
Schriftsteller angehörten, war im 17.  Jahrhundert unter dem Vorsitz des 
Dichters Sigmund von Birken eine der wichtigsten derartigen Vereinigungen 
in Deutschland. Damit war Nürnberg nicht nur ein buchhändlerisches, son-
dern auch ein schriftstellerisches Zentrum der Frühen Neuzeit, also der Zeit 
zwischen 1500 und 1800. Die fränkische Metropole ist daher für die Erfor-
schung des Büchernachdrucks ein hochinteressantes Feld.

Zeitlich ist die Arbeit auf das 17.  Jahrhundert beschränkt. Dabei ist un-
bestritten, dass Geschichte ein fließender Prozess ist, jedem zeitlichen 
Schnitt daher eine gewisse Willkürlichkeit innewohnt. Der Versuch, in der 
Geschichte objektive zeitliche Zäsuren aufzufinden, ist ein zweifelhaftes 
Unterfangen. Oberflächlich betrachtet könnte etwa der Anfang oder das 
Ende des Dreißigjährigen Krieges einen solchen Schnitt darstellen. Ob das 
für die Behandlung des Büchernachdrucks in Nürnberg gilt, ist indes zwei-
felhaft: Denn gerade während des Dreißigjährigen Krieges gelang es etwa 
der Nürnberger Verlegerdynastie Endter, ihr Buchhandelsimperium aufzu-

11  Zu Anton Koberger (ca. 1440–1513): Reske, Die Buchdrucker des 16. und 
17.  Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, Wiesbaden 2007, S. 655–657.

12  Zum Pegnesischen Blumenorden: Diefenbacher (Hrsg.), Stadtlexikon Nürn-
berg, 2. Auflage, Nürnberg 2000, S. 800.


